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251. Ergänzung, 24. April 2023 

Anlage 1 zur Verordnung der Hanse- und Universitätsstadt Rostock über die Ausweisung des 
Denkmalbereiches „Biestow“  
 
 
 
Begründung 
 
Als ehemaliges Kirchdorf südlich der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bildet Biestow mit 
seinem Dorfkern um die Dorfkirche, dem Pfarrgehöft und dem Dorfteich ein bedeutendes 
Zeugnis für die Geschichte der Menschen und die Entwicklung ihres Gemeinwesens sowie für 
die Siedlungsgeschichte.  
 
Bauhistorische Entwicklung 
 
Vermutlich geht der Ort Biestow auf eine vorchristliche Begräbnisstätte zurück. In Urkunden 
aus dem 13. Jh. wird das Dorf als Bystove und Bystoven genannt. Der Name wird erklärt als 
„Ort bei Bysta“, tatsächlich ist eine Familie von Bistow bis 1355 im Besitz des Dorfes. Schon in 
der ersten urkundlichen Erwähnung vom 6. Mai 1282 wird von einem Pfarrer und einer Pfarre 
geschrieben. Als die Dorfkirche Biestow am 28. Oktober 1298 geweiht wurde, gab es das Dorf 
also bereits. Das gesamte Dorf wurde mehrfach weiterverkauft. Verschiedene Rostocker Patri-
zierfamilien waren Eigentümer, bis es 1495 an das Rostocker Kollegialstift St. Jacobi ging. Mit 
der Säkularisierung kirchlicher Güter im Zuge der Reformation im 16. Jh. wurde es eine herzog-
liche Domäne und seit 1857 durch das Amt Toitenwinkel verwaltet. 
 
Zu Beginn des 20. Jh. hatte sich das Bauerndorf Biestow zu einer Ortschaft mit guter Wirt-
schaftslage entwickelt. Gewerbebetriebe wie Landwirtschaft, Gärtnerei und eine Saatgutwirt-
schaft, Pferdehandel, Stellmacherei und Tischlerei, eine Landbrotbäckerei und Schlachterei 
sowie Gaststätten und ein Gesellschaftshaus waren vorhanden. Diese starke wirtschaftliche 
Situation führte zu zahlreichen Baumaßnahmen. 1910 wurde neben mehreren Wohnhäusern 
entlang des heutigen Biestower Dammes eine neue Schule (Biestower Damm 1) sowie 1911/12 
der neugotische Kirchturm erbaut. 1911 sind sechs Bauerngehöfte (Hufen) neben dem Pfarrge-
höft in der Stadtkarte verzeichnet. Das Dorf Biestow blieb als Verwaltungseinheit bis zu seiner 
Eingemeindung in die Stadt Rostock im Jahre 1950 erhalten. In Nachbarschaft zu den umlie-
genden neu entstandenen Wohngebieten hat der Dorfkern Biestow bis heute seinen dörfli-
chen Charakter bewahrt.  
 
 
 


